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Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz  

– Naturschutzinformation – 

 

– Hinweis zum Informationsdienst Naturschutz 1/1994 – 
 

Naturschutzfachliche Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung  

in der Bauleitplanung 

 

Die „Naturschutzfachlichen Hinweise zur Anwendung der Eingriffsregelung in der Bauleitpla-
nung“ (NLÖ 1994) entsprechen in einigen Punkten nicht mehr den aktuellen Anforderungen: 
 Statt einer fünf- sehen sie nur eine dreistufige Biotoptypenbewertung vor. 

 Einige Kompensationsforderungen sind geringer als die inzwischen außerhalb der Bau-

leitplanung erreichten oder vereinbarten. Das gilt für die Inanspruchnahme von Biotopty-

pen, die kaum oder nicht mehr regeneriert werden können, sowie für das Schutzgut Bo-

den im Fall der Versiegelung.  

 

 

Die notwendigen Anpassungen sind überschaubar und werden zumeist auch seit Jahren 

vollzogen: 

 

1 Die Biotoptypen sollten nach der aktuellen fünfstufigen Bewertung bewertet worden:  

DRACHENFELS, O. v. (2012): Einstufungen der Biotoptypen in Niedersachsen – Regenerati-

onsfähigkeit, Wertstufen, Grundwasserabhängigkeit, Nährstoffempfindlichkeit, Gefährdung. – 

Inform.d. Naturschutz Niedersachs 32, Nr. 1 (1/12): 1-60. 

 

 

2 Im Falle einer erheblichen Beeinträchtigung von Biotoptypen der Wertstufen V, IV und 

III sollten folgende Kompensationsgrundsätze angewandt werden: 

 Für Biotoptypen der Wertstufen V und IV, die zerstört oder sonst erheblich beeinträchtigt 

werden, ist die Entwicklung möglichst der gleichen Biotoptypen in gleicher Ausprägung 

(Naturnähe-Stufe) und auf gleicher Flächengröße erforderlich. Hierfür sind möglichst Flä-

chen mit Biotoptypen der Wertstufen II und I zu verwenden. 

 Sind Biotoptypen der Wertstufen V und IV in der entsprechenden Ausprägung mittelfristig 

(bis 25 Jahre) nicht wiederherstellbar, vergrößert sich der Flächenbedarf im Verhältnis 1:2 

bei schwer regenerierbaren Biotopen (25-125 Jahre Regenerationszeit), im Verhältnis 1:3 

bei kaum oder nicht regenerierbaren Biotopen (mehr als 150 Jahre Regenerationszeit). 

 Werden Biotoptypen der Wertstufe III zerstört oder sonst erheblich beeinträchtigt, genügt 

die Entwicklung des betroffenen Biotoptyps auf gleicher Flächengröße auf Biotoptypen 

der Wertstufe I und II. Nach Möglichkeit sollte eine naturnähere Ausprägung entwickelt 

werden.  
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3. Hinsichtlich der Bodenversiegelung sollten folgende Kompensationsgrundsätze an-

gewandt werden: 

Das Verhältnis zwischen versiegelter Fläche und Kompensationsfläche sollte 1:1 bei Böden 

mit besonderer Bedeutung und 1:0,5 bei den übrigen Böden unabhängig von der Art der Ver-

siegelung betragen.  

Böden mit besonderer Bedeutung sind: 

 Böden mit besonderen Standorteigenschaften/Extremstandorte (u. a. sehr nährstoffarme 

Böden, sehr nasse Böden, sehr trockene Böden), 

 Naturnahe Böden (z. B. alte Waldstandorte, nicht oder wenig entwässerte Hoch- und Nie-

dermoorböden), 

 Böden mit kulturhistorischer Bedeutung (z. B. Plaggenesche – sofern selten, Wölbäcker), 

 Böden mit naturhistorischer und geowissenschaftlicher Bedeutung, 

 Sonstige seltene Böden (landesweit oder in Naturraum/Bodengroßlandschaft mit einem 

Anteil unter 1 % als Orientierungswert). 


























































































































